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ESG-Qualität gleichbleibend hoch

Das MSCI ESG-Rating ist seit mehr als einem Jahr 
gleichbleibend mit sehr gut (Stufe AA) bewertet. 

Die vom Anlageausschuss vereinbarten ethischen Kriterien 
verhelfen zu einer kontinuierlich hohen ESG-Qualität im 
Fondsportfolio.

Die laufende ESG-Qualitätskontrolle des Fondsportfolios wird 
zu jedem Monatsultimo durchgeführt.

ESG-Bericht zum 29.10.2021 (Ausschnitt)
Zum Monatsultimo Oktober 2021 war die ESG-
Bewertung unverändert sehr gut (AA).

Die Analyse der ESG-Kontroversen zeigt an, 
dass im aktuellen Portfolio keine Titel mit 
gravierenden Negativbewertungen enthalten 
waren.

Die Übersicht der Analyse für Geschäfts-
aktivitäten zeigt auf, dass die Fonds-
investitionen den vereinbarten Rahmen der 
Anlagerichtlinien einhalten.
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ESG-Bericht zum 29.10.2021

Monatliche Portfolioüberprüfungen der Titel mit den niedrigsten ESG-Scores zeigen frühzeitig an, wann sich ESG bedingte Änderungen für das 
Portfolio ergeben.
Im Fondsportfolio per 29.10.2021 waren zwei Titel enthalten, für die im Monat Oktober 2021 ESG-Herabstufungen von MSCI auf B vorgenommen 
wurden. 
Sylvamo Corporation und American Financial Group erfüllen somit die Mindeststandards der ESG-Anlagerichtlinien nicht mehr. 
Diese Titel werden demnach im Folgemonat von der Positivliste gestrichen. 

Erläuterung zum Prozess der Positivliste:
Für den Fonds dürfen nur Wertpapiere erworben werden, die in der Positivliste enthalten sind.
PRO SECUR als ESG-Consultant erstellt die Positivliste monatlich mit Hilfe der MSCI ESG Manager Datenbank und übermittelt diese an das Portfoliomanagement bei 
Invesco sowie die KVG bei Universal.
Die Positivliste ist die Basis für das Fondsuniversum, aus dem das Portfoliomanagement im Rahmen seines monatlichen Rebalancing das Fondsportfolios 
zusammenstellt. Enthält das Fondsportfolio Wertpapiere, die nicht mehr Bestandteil der folgenden Positivliste sind, so müssen diese Wertpapiere innerhalb von 4 
Wochen veräußert werden, damit kein Verstoß gegen die verbindlichen ESG-Anlagerichtlinien vorliegt. 
Die KVG prüft monatlich auf Basis der Positivliste das Fondsportfolio. Erstmalige Verstöße werden beim Portfoliomanagement angemahnt. Mehrmalige Verstöße sind 
der BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) anzuzeigen.
Bisher wurden seitens der KVG noch keine Verstöße festgestellt.
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Regulierung: EU Aktionsplan Sustainable Finance

Kernziele Maßnahmen
1. „Taxonomie“ - Einführung eines EU-Klassifikationssystems für 

nachhaltige Tätigkeiten

2. „Green-Bond-Standard und Ecolabel“ - Schaffung von 
Normen und Kennzeichen für umweltfreundliche 
Finanzprodukte

3. „Effizienzsteigerung“ - Förderung von Investitionen in 
nachhaltige Projekte

4. „Nachhaltigkeitspräferenzabfrage“ - Berücksichtigung der 
Nachhaltigkeit in der Finanzberatung

5. „Nachhaltigkeitsbenchmarks“ - Entwicklung von Transparenz 
zu Methoden und Merkmalen

6. „Ratings und Marktanalysen“ - Bessere Berücksichtigung von 
Nachhaltigkeit

7. „Nachhaltigkeit bei institutionellen 
Anlegern/Vermögensverwaltern“ - Pflichten bzgl. 
Einbeziehung und Transparenz

8. „Risikomanagement und Kapitalanforderungen“ -
Berücksichtigung der Nachhaltigkeit in den 
Aufsichtsvorschriften

9. „Transparenz“ - Stärkung der Vorschriften zur Offenlegung 
von Nachhaltigkeitsinformationen und zur Rechnungslegung

10. „Corporate Governance und Short-termism“ - Förderung 
nachhaltiger Unternehmensführung/Abbau von kurzfristigem 
Denken auf den Kapitalmärkten

1. Kapitalflüsse in nachhaltige Investitionen umlenken. 

2. Nachhaltigkeit in das Risikomanagement integrieren, um 

finanzielle Risiken, die sich aus dem Klimawandel, der 

Ressourcenknappheit und sozialen Problemen ergeben, zu 

begrenzen. 

3. Transparenz und Langfristigkeit in der Finanz- und 

Wirtschaftstätigkeit fördern. 
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Regulierung: Taxonomie – Umweltziele 

Festlegung der technischen 
Bewertungskriterien (24.06.2021)
Anwendung ab 01.01.2022

Festlegung der technischen Kriterien 
wird bis 31.12.2021 erwartet;
Anwendung ab 01. Januar 2023
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Regulierung: Offenlegungsverordnung seit März 2021

Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR: für alle in der EU vertriebenen Finanzprodukte (Fonds, Mandate, etc.)

Fonds für Stiftungen Invesco ist Artikel 8-Fonds
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Greenwashing als Reputationsrisiko

Offensive Werbung wird zunehmend von der Öffentlichkeit kritisch beobachtet und bewertet. Es wird darauf ankommen hohe Qualitätsstandards 
bei der Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit einzuhalten, um Reputationsschäden zu vermeiden.


